
326 Strafrechtliche Einzelgesetze

§411
(aufgehoben)

§ 412
(1) Wer das Steuergeheimnis verletzt (§ 22 Abs. 2, 3), 

wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu sechs Mo
naten bestraft.

(2) Ist die Handlung aus Eigennutz oder in der Absicht 
begangen worden, den Steuerpflichtigen zu schädigen, so 
kann statt der Geldstrafe oder neben ihr auf Gefängnis sowie 
auf Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter auf die 
Dauer von einem bis zu fünf Jahren erkannt werden.

(3) Im Falle des ersten Absatzes tritt die Strafverfol
gung nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ist der Ober
finanzpräsident und der Steuerpflichtige, dessen Interesse 
verletzt ist.

§418
(1) Steuerordnungswidrigkeit begeht :
1. wer, ohne den Tatbestand eines anderen Steuer

vergehens zu erfüllen, als Steuerpflichtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuer
pflichtigen einem Steuergesetz oder einer im Be
steuerungsverfahren ergangenen Verfügung, die einen 
Hinweis auf die Strafbarkeit enthält, vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt;

2. wer, ohne den Tatbestand einer anderen strafbaren 
Handlung zu erfüllen, einem Gesetz, das die Einfuhr, 
Ausfuhr oder Durchfuhr von Waren verbietet, oder 
einer zur Durchführung eines solchen Gesetzes er
lassenen Verfügung, die einen Hinweis auf die Straf
barkeit enthält, vorsätzlich oder fahrlässig zuwider
handelt ;


